
 

___________ 
An die Mitglieder des Ausschusses für Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten 
nachrichtlich den Ministerien 

THÜRINGER LANDTAG 99096 Erfurt, den 23.09.2022  
    7. Wahlperiode 
 
 Ausschuss für Infrastruktur, 
 Landwirtschaft und Forsten 
 

E i n l a d u n g  
 

zur 
 

3 4 .  S i t z u n g  a m  M i t t w o c h ,  d e m  2 8 . 0 9 . 2 0 2 2 ,  1 1 . 0 0  U h r  
 

(außerplanmäßige Sitzung) 
 

 
in Erfurt, Landtag, Raum F 202 
 
 
Tagesordnung: 
 
I.   Öffentlicher Sitzungsteil  
 
 
1.  Mittelanmeldung des Freistaats Thüringen für das Haushaltsjahr 2023 für den 

regulären Rahmenplan, für die Sonderrahmenpläne "Förderung der ländlichen 
Entwicklung", "Ökolandbau und Biologische Vielfalt" und "Maßnahmen des 
präventiven Hochwasserschutzes" sowie für die zweckgebundenen Mittel für 
"Maßnahmen zur Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verursachten 
Folgen im Wald sowie Anpassung der Wälder an den Klimawandel" und für 
"Maßnahmen zum Umbau der Tierhaltung" im Rahmen der 
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes" (GAK) 

    Unterrichtung durch die Landesregierung  
  - �✁✂✄☎✆✝✄✞✟ ✠✡☛☞ - (Unterrichtung durch die Präsidentin des Landtags - 
                                    wird nachgereicht) 
  - ✌✍✁✎✝✏✟ ✠✡☛☞ - (Unterrichtung durch die Landesregierung - wird nachgereicht)  

   dazu: - Vorlage 7/4234 - (Anforderungsschreiben des Bundesministeriums für  
                                                        Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und die derzeitige 
                                                        seitens des TMIL vorgesehene Mittelanmeldung 2023  
                                                        für die reguläre GAK) 
   - Vorlage 7/3907 - (Informationen über die voraussichtliche Mittelanmeldung 
                                                       für das Haushaltsjahr 2023)  
                      -  Vorlagen 7/3924/3981 - (Mitberatungsergebnisse des HuFA und des  
                                                                  AfILF zu Vorlage 7/3907) 
   - Vorlage 7/3634 - (Mitberatungsergebnis des AfILF zu Vorlage 7/3495)  
                  
 
    hier: Beratung zur Mittelanmeldung des Freistaates Thüringen  
                      für das Haushaltsjahr 2023 
 
 
  (Beratung in öffentlicher Sitzung gemäß § 78 Abs. 3a Satz 1 Nr. 2 GO)  

 
 



 

 

II. Nichtöffentlicher Sitzungsteil  
 
 
2.  �✁✂✁✄☎✆ ✝✞✟ ✠✡☛☞☞✞✟☞✆✌☎☎-Modellregion Schwarzatal" - Einsatz von Triebwagen 

mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb auf der Schwarzatalbahn 
Antrag der Fraktion der CDU gemäß § 74 Abs. 2 GO  
- Vorlage 7/3727 - 

  dazu: - Vorlage 7/4228 - (Vorschlag der Fraktion der CDU für eine Empfehlung  
                                                an die Landesregierung)  
         - Vorlage 7/4140 - ✍✎✏✆✄✞✎✂✆✆✏✟✁✑✄✞✒ ✓✔✑✕✆✝✒✖ ✝✎✒✟✁✕✝✒✑✗✟✁  
                                                 Antriebstechnologien im Schienenpersonennahverkehr  
                                                 des Südthüringennetzes" - Zusammenfassung) 
          - Vorlagen 7/3956 - (Schriftliche Stellungnahme der Landesregierung) 

 - Zuschriften 7/2076 /2097 /2105 /2117 /2118 /2120 /2136 /2137 /2138 /2139  
                              /2140 /2141 /2142 /2143 /2145 /2147 - 

    - Kenntnisnahme 7/736/749 -  
 
    hier: Fortberatung gemäß Festlegung in der 33. Sitzung  
 
 

3.  Sonstiges  
 
   u.a.: 

   -  Ergebnisse der Sonderkonferenzen der Verkehrsministerinnen und  
              Verkehrsminister am 26. August 2022 (vgl. dazu Vorlage 7/4173) und am  
              19. September 2022 
   -  Vorbereitung des Energiepolitischen Fachgesprächs am 7. Dezember 2022 
              (im Anschluss an die planmäßige Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie  
              und Naturschutz)  

 
 
 

Tasch 
Vorsitzende 

 
 
Hinweise: 
 
✘✙✚ ✛✜✢ ✣✜✚✤✥✦✧ ★✥✛ ✩✪ ✫✬✜ ✩✭✩✩ ✜✦ ✮✚✬✯✢ ✧✙✢✚✙✢✙✦✙ ✰✱✬✲✜✲✛✬✳✦✬✴✛✙✵✶✬✦ ★✥✛ ✷✸✴✥✢★ ✹✺✚ ✻✙✛ ✼✺✚✺✦✬-
✽✜✚✥✲ ✜✛ ✾✴✿✚✜✦✧✙✚ ❀✬✦✻✢✬✧❁ ✜✲✢ ✛✜✢ ❂❃✶✬✥✯ ✻✙✲ ✩❄✪ ✫✬✜ ✩✭✩✩ ✬✥✳✙✚ ✮✚✬✯✢ ✧✙✢✚✙✢✙✦✪ Damit gelten ab 
Donnerstag, dem 26. Mai 2022, die dort geregelten Corona-Schutzmaßnahmen nicht mehr. 
 
Im Ergebnis bedeutet dies insbesondere: 
 
❅  Keine Pflicht zum Einhalten des Mindestabstands von 1,5 Metern oder zum Tragen eines 

Mund-Nasen-Schutzes 
❅  Wegfall der 3G-Zutritts-Regelung für externe Personen 
 
Es sollte allerdings weiterhin ein achtsamer und rücksichtsvoller Umgang gepflegt werden.  
Sind beispielsweise physische Kontakte im Landtagsgebäude unvermeidbar, wäre es aus Gründen 
sowohl der Eigenverantwortung als auch der Verantwortung für unsere Gesprächspartner sehr zu 
begrüßen, wenn neben der Beachtung der bekannten Hygieneregeln (wie u.a. Abstand halten, Hände 
waschen, Anstandsregeln bei Erkältung und Lüften) auch weiterhin ein Mund-Nasen-Schutz getragen 
wird. 
 
Sitzungen der Ausschüsse des Landtags werden nach jeweils 75 Minuten für jeweils 20 Minuten für 
eine Lüftungs- und Erholungspause unterbrochen.  


